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schweizerische Republikaner
herausgegeben

^von Escher und Ufterl
Mitglieder» der gsseMbende» Rathe der helvetisches Republik.

X». xc^vill. Luzern, ,8. März »79?.

D c r

Band ZI.

V o î l z i e h u n g s d i r e k t o r i n m.
Beschluß vom 5. Jenncr 1799.

Das Vollzichungsdirekcorium auf die seinem Fi-
nanzminister ertheilte Vollmacht, zur Enkwerfung eiacs
Plans für die Organisation der Posiverwaltung, ein
Comitie von kunsterfahrnen Männern zu versammeln;

Erwägend, dich die Grundlagen festgesext werden
müssen, von denen die allen Beamten zu ertheilenden
Instruktionen, und die weitern Entwiklungen des gam
zen Ganges der Regie ausgehen sollen;

Erwägend, daß diese Arbeit dahin abzwecken soll,
die nöthigen Verbindungen mit und unter allen Die
strikten Hclvetiens zu eröffnen — Die Beschleunigung
des Laufes alle? Transitbriefe der obrigkeitlichen
Schreiben, und der innern Korrespondenz zn erleich-
tern -- und endlich diesen Zwek mit dem Nutzen zu
vereinigen, der daraus für die Finanzen des Staats
entstehen kann;

Erwägend endlich, daß diese verschiedenen Absicht
t n blos durch Einheit, und die Vereinfachung der
Verwaltung erzwekt werden können; -

Nach Anhörung seines Finanzministers

beschließt:
In dem Hauptorte der Repnblik soll eine Cen-

tralötrwalkung der Posten niedergcsezt werden.
2. Diese Verwaltung kann noch zwei oder drei

Bureaus für die Rechnunsablagen errichten, die jedoch
als bloße Abtheilungen der Centralverwalkung angesc-
hen werden sollen.

3. Diese Verwaltung wird ans fünf Mitgliedern
bestehen, von denen einer der Oöccrcchuungsführee,
ein anderer Kafflrcr seyn, und ein dritter herrumrei-
sen wird, um bj^ Rechnungen zu untersuchen..

4. Ein jedes Bureau der Reumungsablagen soll
«us drei Mitgliedern bestehen,. unter denen eines Rech-
nungsführc?, und ein anders Kassircr seyn wird.

5. Die allgemeine Verwaltung wird jedem Bureau
derRechnungsablagen die Postamter bestimmen, welche
demselben ihre Rechnungen nebst dem Betrag ihrer
Einnahmen einsenden sollen.

6. Es sollen dreifache, zweifache und einfache
Postämter oder Postbüreaus errichtet werden..

7. Diejenigen Büreaus welche bloß n.w Vertheil
lung, zum Empfang, zur Weiterslieftrung bestimmt
sind, werden einfach, die der Taxation werden zwei-
fach, und wenn diese leztern den Transilbriefen zuv
Centralablage dienen, so werden dieselben dreifach seyn.

8. Alle diese Postbüreaus werden der Centralvcr-
waltung, oder einer ihrer Abtheilungen ihre Rechnum-
gen vorlegen.

y. Nach Verlauf jeden Monats sollen sie den Er-
trag ihrer Einnahmen in die ihnen angewiesene Kasse
liefern.

10. Das Nationalschazamt wird monatlich über
die nach Abzug aller Kosten in den Kassen übrig blei-
benden Summen verfügen.

11. Für die Beurtheilung der in Rüksicht ans die
Posiverwaltung sich erhebenden Klagen oder Streitig-
keiten bleiben einstweilen die betreffenden Verwaltungs-
kammern kompetirliche Richter, so wie sie der Beschluß
vom 30. Vrachmonat lezt verfloßnen Jahrs dazu er-
nennt.

12. Das Comitte der Kunsterfahrnen wird unge-
säumt an der Entwicklung der Grundlagen arbeiten,
.die durch den gegenwartigen Beschluß verordnet sind,
welcher dem Tagblatte der Gesetze eingerükt werden soll.

Der Präsident des vollziehenden Direktorums,
O b e r l i n.

Im Namen des Direktoriums, der Gen. Sek.

Mousson.

Gesez gebung.
Grosser Rath, 13. Hsrnung.

Präsident: Carmintran.
(Fortsetzung von Kuhns Meinung).

Wenn also die Frage so gesezt wird: Ob die
Juden an und für sich als helvetksche Bürger ange»
sehen werden müssen? so antworte ich mit der Con«
stitution: Nkin. d nn sie sind nicht unter der im iy§
festgesezken Regel begriff ». Aber wenn man hingt-
gen tue Frage so stellt: Ob die Juden, gleich and«m
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